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LKW BKrFQG – Berufskraftfahrerweiterbildung um den 
Fahrerqualifizierungsnachweis Schlüsselzahl 95 im Führerschein zu erhalten. 

 
Zielgruppe / Voraussetzung  
• Leistungsbezug nach SGB II oder III  
• Berufskraftfahrer - Arbeitssuchende die sich im Bereich Kraftverkehr umorientieren 
wollen  
. Lkw-und Busfahrer 
• Mindestalter 21/24 Jahre  
• Vorbesitz der Fahrerlaubnisklasse B, C1, C 
Inhalt : 
Erwerb durch regelmäßige Teilnahme an den Unterrichten inkl. der dazugehörigen 
Lehrmaterialien  
 
(35 Zeitstunden - Unterricht zu je 60 min.)  
 
Spezialwissen LKW  
 
Spezialwissen Bus behandelt alle Kenntnisbereiche der Anlage 1 der 
Berufskraftfahrer- Qualifikationsverordnung (BKrFQV), die speziell für den 
Personenverkehr/Güterverkehr von Bedeutung sind.  
. Ladungssicherung 
. Vorschriften für den Güterverkehr 
. Risiken des Straßenverkehrs und Arbeitsunfälle, Schwerpunkt Lkw 
. Einschätzung der Lage bei Notfällen, Schwerpunkt Lkw 
. Verhalten, das zu einem positiven Image des Unternehmen beiträgt 
. Wirtschaftliches Umfeld des Güterverkehrs 
. Fahrpraktische Stunden auf Lkw 
 
Dauer : je 1 Woche  Unterrichtseinheiten: 47 Theorie 
 
Termin: individueller Einstieg nach Beratung und Absprache  
 
Abschluss: Teilnahmebescheinigung  


